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Amtliches.
Verordnung,

über Buchweizen und Hirse.
Dom 29. Juni 1916.

Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über
die Ermächtigung des Bundssrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen
usw. vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 327) folgende Ver¬
ordnung erlassen:

8 1
Buchweizen und Hirse aller Art dürfen nur an die vom

Reichskanzler bestimmte Stelle oder an die von ihr zum Erwerb
ermächtigten Stellen (§ 9) abgesetzt werden.

Diese Vorschrift gilt nicht
1. für die Lieferung von Buchweizen und Hirse an Natural¬

berechtigte, insbesondere Altenteiler und Arbeiter, die Buch¬
weizen oder Hirse Kraft ihrer Berechtigung oder als Lohn
zu beanspruchen haben ; macht der Reichskanzlervon der ihm
nach § 3 Abs. 2 Satz 3 zustehenden Befugnis Gebrauch, so
beschränkt sich diese Ausnahme auf die von ihm bestimmte
Menge;

2. für Saatgut , das durch eine von der Landeszentralbehörde
zu bezeichnende Saatstelle als zur Saat geeignet erklärt und
von der vom Reichskanzler bestimmten Stelle zu Saat¬
zwecken freigegeben worden ist ; für Saatgut gelten die
Vorschriften des § 10 ;

3. für Buchweizenund Hirse, die im Ligentume der Heeres¬
verwaltung oder Marineverwaltung stehen;

4. für Buchweizen und Hirse, die von dem Reichskanzler be¬
stimmten Stelle zur Abgabe an Verbraucher weitergegebensind.
Buchweizen und Hirse dürfen nicht verfüttert werden

8 2
Wer Buchweizen oder Hirse erntet, ist verpflichtet, die ge¬

erntete Menge, getrennt nach Arten, den von der Landeszentral¬
behörde zu bestimmendenStellen unmittelbar nach Einbringung
der Ernte anzuzeigen. Wer am 1. Oktober 1916 Buchweizen
oder Hirse, geschält oder ungeschält, gedroschen oder ungedroschen,
in Gewahrsam hat, die bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht an-
gezeigt sind, hat sie den im Satz 1 bezeichnenden Stellen bis zum
5. Oktober 1916 anzuzeigen; befinden sich solche Mengen mit
dem Beginne des 1. Oktober 1916 unterwegs, so ist die An¬
zeige unverzüglich nach dem Empfange von dem Empfänger zu
erstatten. Geht der Gewahrsam an den angezeigten Mengen
nach Erstattung der Anzeige auf einen anderen über, so hat
der Anzeigepflichtige binnen einer Woche den Verbleib der Men-
gen anzuzeigen.

Die Stellen, denen die Anzeigen zu erstattten sind, haben
die Anzeigen unverzüglich an die vom Reichskanzler bestimmte
Stelle weierzugeben.

Sn der Anzeige ist anzugeben, welche Mengen nach 8 1
Abs. 2 Nr. 2 und nach 8 3 Abs. 2 beansprucht werden ; es ist
ferner anzugeben, für wie viele Personen und für welche An¬
baufläche die Zurückbehaltung nach § 3 Abs. 2 beansprucht wird.

Die Anzeigepflicht erstreckt sich nicht auf die im § 1 Abs.
2 unter Nr. 3 und 4 aufgeführten Mengen ; ferner sind nicht
anzuzeigen Mengen unter 25 Kilogramm von jeder Art.

8 3
Die Besitzer von Buchweizen und Hirse haben die Vorräte,

die der Absatzbeschränkung nach § 1 unterliegen, der vom Reichs-
Kanzler bestimmten Stelle auf Verlangen käuflich zu überlassen
und auf Abruf zu verladen. Sie können ihrerseits verlangen,
daß diese Stelle diese Vorräte käuflich übernimmt, und eine
Frist zur Abnahme setzen, die mindestens vier Wochen betragen
muß. Nach Ablauf der Frist erlischt die Absatzbeschränküng
nach ZI . Ist der Besitzer nicht zugleich Eigentümer, so kann
auch der Eigentümer die Frist zur Abnahme sehen.

Die Vorschrift des Abs. 1 Satz 1 gilt nicht für Buchweizen
und Hirse, die der Besitzer in seinem landwirtschaftlichen Betriebe
zur nächsten Bestellung nötig hat oder deren er zu seiner Er¬
nährung oder zur Ernährung der Angehörigen seiner Wirtschaft
einschließlich des Gesindes bedarf. Den Angehörigen der Wirt-
schaft stehen gleich Naturalberechtigte, insbesondere Altenteiler
und Arbeiter, soweit sie Kraft ihrer Berechtigung oder als Lohn
Buchweizen und Hirse zu beanspruchen haben. Der Reichs¬
kanzler kann bestimmen, welche Mengen dem Besitzer auf Grund
dieser Bestimmung zu belassen sind.

Die näheren Bestimmungen über die Lieferung und Abnahme
erläßt der Reichskanzler.

_ . . S 4
soweit Buchweizen und Hirse der Ueberlassungspflicht

nach § 3 unterliegen, haben die Besitzer für Aufbewahrung
und pflegliche Behandlung derselben zu sorgen. Sie dürfen
diese Vorräte ohne Zustimmung der vom Reichskanzler bestimm¬
ten Stelle nicht verarbeiten. Als Verarbeiten gilt auch das
schälen. Sie haben ferner dieser Stelle auf Erfordern Auskunft
ZU geben , Proben gegen Erstattung der Portokosten einzussnden
oder Besichtigung der Frucht zu gestatten. „

Die zuständige Behörde kann auf Antrag der vom Reichs¬
kanzler bestimmten Stelle anordnen, daß die Frucht von dem
Besitzer mit den Mitteln seines landwirtschaftlichen Betriebs
binnen einer bestimmten Frist ausgedroschen wird. Kommt der
verpflichtete dem Verlangen nicht nach, so kann die zuständige
Behörde auf Antrag der vom Reichskanzler bestimmten Stelle
das Ausdreschen auf dessen Kosten durch einen Dritten vorneh¬
mst lassen. Der Verpflichtete hat die Vornahme in seinen
Etschaftsräumen und mit den Mitteln seines Betriebs zu ge-

8 5
Die vom Reichskanzler bestimmte Stelle hat dem zur Ueber-

dng Verpflichtetenfür die abgenommenen Mengen einen an¬
gemessenen Uebernahmepreis zu zahlen, der die im Z 11 festge-
ktzten Preise nicht überschreiten darf.
E[ 8 6

Ist der Verkäufer mit dem Preise nicht einverstanden, den
se vom Reichskanzler bestimmte Stelle geboten hat , so setzt

(ür den Ort , von dem aus die Lieferung erfolgen soll, zu-
pandige Verwaltungsbehörde den Preis endgültig fest. Sie
elhmmt darüber, wer die baren Auslagen des Verfahrens zu

TjSjWt hat. Der Verpflichtetehat ohne Rücksicht auf die end-
Mtige Festsetzung des Uebernahmepreises zu liefern ; die vom
"Mchskanzler bestimmte Stelle hat vorläufig den von ihr für
""gemessen erachteten Preis zu zahlen. Ist der Verpflichtete

nicht zugleich der Eigentümer so kann auch der Eigentümer die
Festsetzung des Preises durch die höhere Verwaltungsbehörde
herbeiführen. Sein Recht erlischt, wenn er nicht binnen drei
Monaten nach Mitteilung des Preisangebots an den Verpflichteten
davon Gebrauch macht.

Erfolgt die Ueberlassungnicht freiwillig, so wird das Eigen¬
tum auf Antrag der vom Reichskanzler bestimmten Stelle durch
Anordnung der zuständigen Behörde auf diese Stelle oder die
von ihr in dem Antrag bezeichnet« Person übertragen . Die
Anordnung ist an den zur Ueberlassung Verpflichteten zu richten.
Das Eigentum geht über, sobald die Anordnung ihm zu¬
geht.

Neben dem Uebernahmepreise kann für die Aufbewahrung
bei längerer Dauer eine angemessene Vergütung gezahlt werden,
deren Höhe die höhere Verwaltungsbehörde des Aufbewahrungs¬
orts endgültig festsetzt.

8 7
Die höhere Verwaltungsbehörde entscheidet endgültig über

alle Streitigkeiten, die sich zwischen den Beteiligten aus der
Aufforderung zum Dreschen oder zur käuflichen Ueberlassung
sowie aus der Ueberlassungergeben.

^8
Die vom Reichskanzler bestimmte Stelle darf die übernom¬

menen Buchweizen- und Hirsemengen nur an die Heeres- und
Marineverwaltung , an Kommunalverbändeoder an die vom Reichs¬
kanzler bestimmten Stellen abgeben.

Der Reichskanzler kann die Bedingungen und Preise be¬
stimmen, zu denen die von ihm bestimmte Stelle die von ihr über¬
nommenen Mengen zu verteilen und abzugeben hat.

8 9
Die vom Reichskanzler bestimmte Stelle kann mit Geneh¬

migung des Reichskanzlers Buchweizen- und Hirsemühlen so¬
wie Nährmittelfabriken und andere Stellen durch Bezugsscheine
zum freihändigen Ankauf von Buchweizen und Hirse im Inland
ermächtigen. Auf die von diesen Betrieben erworbenen Mengen
finden die Vorschriften in den §§ 3 bis 7 keine Anwendung.
Der Reichskanzler kann nähere Bestimmungen über den Erwerb,
die Verarbeitung sowie über Bedingungen und Preise treffen,
zu denen die Erzeugnisse abzusetzen sind.

§ 10
Buchweizenund Hirse, die von der vom Reichskanzler be¬

stimmten Stelle (z 1) nach 8 1 Abs. 2 Nr. 2 zu Saatzwecken
fceigegeben sind, dürfen nur durch die von der Landeszentral¬
behörde bezeichnete Saatstelle abgesetzt werden. Die vom Reichs¬
kanzler bestimmte Stelle hat die zuständige Saatstelle von j-der
Freigabe unverzüglich zu benachrichtigen. Die Saatstelle kann
die Preise für das Saatgut im Einvernehmen mit der vom
Reichskanzler bestimmten Stelle (§ 1) vorschreiben. Sie ist an
die vom Reichskanzler oorgeschriebenen Grenzen gebunden. Der
Reichskanzler kann weitere Bestimmungen über den Verkehr
mit Saatgut erlassen.

Buchweizen und Hirse, die als Saatgut in Anspruch ge¬
nommen (§ 1 Abs. 2 Nr. 2, § 3 Abs. 2 Satz 1), aber zu Saat¬
zwecken nicht verwendet worden sind, sind nach Beendigung der
Saatzeit , spätestens am 31. Mai 1917, bei der vom Reichs¬
kanzler bestimmten Stelle (§ 1) anzumelden und von dieser gemäß
§ 3 ff. zu übernehmen. Dies gilt nicht für Mengen unter 25
Kilogramm von jeder Art.

§ 11
Der Preis für Buchweizen und Hirse darf vorbehaltlich der

Vorschrift im § 8 Abs. 2 nicht übersteigen:
bei ungeschältem Buchweizen 30,00 Mark für den Doppelzentner,

„ ungeschälter Hirse . . 30,00 „ ' „ „ „
,, geschältem Buchweizen. 40,00 „ „ „ „
,, geschälter Hirse und j Kr.
„ Bruchhirse. . . . I 48,50 „ „ „ „

Die Preise gelten für Lieferung ohne Sack. Für leihweise
Ueberlassung der Säcke darf eine Sackleihgebühr bis zu 1 Mark
für die Tonne berechnet werden. Werben die Säcke nicht binnen
einem Monat nach der Lieferung zurckgegeben, so darf die Leih¬
gebühr dann um 25 Pfennig für die Woche bis zum Höchstbe¬
trage von 2 Mark erhöht werden. Werden die Säcke mitver¬
kauft , so darf der Preis für den Sack nicht mehr als eine Mark
und für den Sack, der 75 Kilogramm oder mehr hält , nicht mehr
als 1,60 Mark betragen. Der Reichskanzler kann die Sackleih¬
gebühr und den Sackpreis ändern. Bei Rückkauf der Säcke
darf der Unterschied zwischen dem Verkaufs- und Rückkaufspreise
den Satz der Sackleihgebühr nicht übersteigen.

Die Preise umfassen die Kosten der Beförderung bis zur
Verladestelle des Ortes, von dem die Ware mit der Bahn oder
zu Wasser versandt wird, sowie die Kosten des Einladens da¬
selbst.

Diese Preise sowie die auf Grund der §§ 9, 10 festgesetzten
Preise sind Höchstpreise im Sinne des Gesetzes vom 4. August
1914 in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezember
1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 516) in Verbindung mit den Bekannt¬
machungen vom 21. .Januar 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 25) und
vom 23. Mürz 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 183).

8 12
Die Landeszentralbehörden erlassen die erforderlichen Aus¬

führungsbestimmungen. Sie bestimmen, wer als höhere Ver¬
waltungsbehörde, als zuständige Behörde und als Kommunal¬
verband im Sinne, dieser Verordnung anzusehen ist

8 13
Der Reichskanzler kann von den Vorschriften dieser Ver¬

ordnung Ausnahmen gestatttcn.
8 "

Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe
bis zu fünfzchntauscnd Mark wird bestraft:

1. wer Buchweizen oder Hirse den Vorschriften der 88 1 und
10 zuwider abseht;

2. wer die ihm nach Z 2 oder § 10 Abs. 2 obliegende Anzeige
nicht in der gesetzlichen Frist erstattet, oder wer wissentlich
unrichtige oder unvollständige Angaben macht;

3. wer der Verpflichtung zur Aufbewahrung und pfleglichen
Behandlung zuwiderhandelt, oder wer unbefugt Buchweizen
und Hirse verarbeitet oder verfüttert (8 1 Abs. 3, 8 4
Abs. 1) ; va ö

4. wer Buchweizen und Hirse, die ibm als Saatgut belassen
oder die er zu Saatzweckenerworben hat , zu anderen Zwecken
verwendet;

5. wer den vom Reichskanzler nach § 9 oder von den Lan¬
deszentralbehörden nach § 12 erlassenen Bestimmungen zu¬
widerhandelt.

In den Fällen der Nr. 1 und 2 kann neben der Strafe
auf Einziehung des Buchweizens oder der Hirse erkannt werden,
auf die sich die strafbare Handlung bezieht, ohne Rücksicht darauf,
ob sie dem Täter gehören oder nicht. >

8 IS
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in

Kraft. Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außer,
krafttretens.

Berlin, den 29. Juni 1916.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers

Dr. Helfferich.

Bekanntmachung
betreffend Verbot der Ausfuhr von Goldwaren.

Dom 13. Juli 1916.
Der Bundesrat hat aus Grund des § 3 des Ge¬

setzes über die Ermächtigung des Bundesrats zu wirt¬
schaftlichen Maßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs-Gesetzbl. 5 . 327) folgende Verordnung erlassen:

8 1
Die Ausfuhr von Waren, die ganz oder teilweise

aus Gold hergestellt oder auf mechanischem Wege mit
Gold belegt sind, ist verboten. Waren, die lediglich
vergoldet sind, fallen nicht unter dieses Verbot.

8 2
Wer es unternimmt, dem Verbote des 8 1 zuwider

Goldwaren aus dem Reichsgebiet auszuführen, wird,
sofern nicht nach anderen Strafgesetzen eine höhere
Strafe angedroht ist, mit Geldstrafe in Höhe des dop¬
pelten Wertes der Gegenstände, in bezug auf welche die
strafbare Handlung verübt ist, jedoch mindestens in Höhe
von dreißig Mark , bestraft.

In dem Urteil sind die Gegenstände, in bezug aus
welche die strafbare Handlung verübt ist, einzuziehen,
sofern sie dem Täter oder einem Teilnehmer gehören.
8 42 des Strafgesetzbuchs und § 155 des Vereinszoll¬
gesetzes finden Anwendung.

8 3
Der Reichskanzler wird ermächtigt, von dem Ver¬

bote des -§ 1 Ausnahmen zuzulassen.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Ver¬

kündung, die Vorschrift des 8 2 jedoch erst mit dem
20. Juli 1916 in Kraft. Der Reichskanzler bestimmt,
wann diese Verordnung außer Kraft tritt.

Berlin, den 13. Juli 1916.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

Dr. Helfferich.

Bekanntmachung
über die Festsetzung der Höchstpreise für '
Kartoffeln und die Preisstellung für den

Weiterverkauf.
Vom 13. Juli 1916.

Auf Grund der §8 1, 2 und 10 der Bekannt-
machung über die Regelung der Höchstpreise vom 28.
Oktober 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 7,11) in Verbindung
mit § 1 der Bekanntmachungüber die Errichtung eines
Kriegsernährungsamts vom 22. Mai 1916 (Reichs-
Gesetzbl. S . 402) wird folgendes bestimmt:

I
Der Höchstpreis für Kartoffeln aus der Ernte 1916

beträgt beim Verkaufe durch den Kartoffelerzeuger für
die Tonne:
vom 1. August bis eins

» l l - n n
n 21 . „ „ ,,
„ 1. September „
n 11 . ,, „ „
n 21 . „ „ „
„ 1. Oktober „ , „
„ 16. Februar „ ,

Maßgebend ist der zu der vereinbarten Lieferungs¬
zeit geltende Höchstpreis.

II
Bei der Festsetzung der Kleinhandelshöchstpreise

werden die Gemeinden keiner Beschränkung unterworfen.
Die aus § 4 der Bekanntmachung über die Regelung
der Kartoffelpreise vom 28. Oktober 1915 (Reichs-Ge-
setzbl. S. 711) sich ergebende Verpflichtung der Gemein¬
den zur Festsetzung von Höchstpreisen bleibt unberührt.

III
r Die Bekanntmachung über die Festsetzung der

Höchstpreise für Kartoffeln und die Preisstellung für
den Weiterverkauf vom 2. März 1916 (Reichs-Gesetzbl.
S . 140) tritt für die Kartoffeln aus der Ernte 1916
mit dem Ablauf des 31. Juli 1916 außer Kraft.

IV
Diese Bestimmungen treten mit dem Tage der

Verkündung in Kraft.
Berlin, den 13. Juli 1916.
Der Präsident des Kriegsernährungsamts

von Batvcki.

10. August 180 Mk.
20. ,. .160 „
31- „ 140 „
10. September 120 „
20. 100 „
30. 90 n
15. Februar 80
15. August 100 „



/ Ausführungsanweisung
zur Verordnung über den Verkehr mit

Knochen» Rinderfützen und Hornschläuchen
vom 13. April 1916.
(Reichs-Gesetzbl. 5 . 276).

Zuständige Behörde für die in 8 l der Bekannt¬
machung vorgesehene Anordnung ist der Landrat, in Stadt¬
kreisen der Gemeindevorstand.

Höhere Verwaltungsbehörde im Sinne des § 3
Abs. 2 der Bekanntmachung ist der Regierungspräsi¬
dent, für Berlin der Oberpräsident.

Oertlich zuständig ist die Verwaltungsbehörde, in
deren Bezirk der zur Abgabe der Ware Verpflichtete
seine gewerbliche Niederlassung oder in Ermangelung
einer solchen seinen Wohnsitz hat.

Berlin, den 1. Juli 1916.
Der Minister für Handel und Gewerbe.

3. A. : Lusensky.
Der Minister für Landwirtschaft, Domänen und

Forsten.
I . A. : Graf von Keyserling!.
Der Minister des Innern.

3. A.: v. Jarotzky.
Berlin, den 4. 3u !i 1916.

Nach einer Mitteilung der Heeresverwaltung sind
nunmehr auch vom Feinde internierte Zivilpersonen in
der Schweiz zur Erholung vorübergehend untergebracht
worden.

Einem Wunsche der Heeresverwaltung entsprechend
hat sich der Herr Minister der öffentlichen Arbeiten zu¬
gleich auch als Ehef des Reichsamts für die Verwaltung
der Reichseisenbahnenentschlossen, auch den Angehörigen
dieser internierten Personen bei Besuchsreifen zu ihnen
auf den preutzisch-hessischen Staatseisenbahnen und den
Reichseisenbahnen eine Fahrpreisermäßigung in dem¬
selben Umfange und unter den gleichen Voraussetzungen
zu gewähren wie den Angehörigen kranker oder ver¬
wundeter deutscher Kriegsteilnehmern. Die zur Erlang¬
ung der Vergünstigung beizubringenden Ausweise der
Ortspolizeibehörden müssen demnach erkennen lassen,
daß sie zu dem hier in Rede stehenden Zwecke aus¬
gestellt sind.

Der Minister des Innern.
3. A.: von Jarotzky.

- -- f-
Frankfurt a. M , den 4. 3uli 1916.

Da es bisher nicht möglich war, zu unterscheiden,
ob Kriegsgefangene, welche bei landwirtschaftlichen Ar¬
beiten sich frei bewegen dürfen, sich in Ausübung
ihrer Tätigkeit oder auf Abwegen befinden, hat die
Inspektion Blechmarken mit aufgeprägtem Namen des
Unterkunftsortes anfertigen lassen. Diese Blechmarken*
werden von den Kriegsgefangenen an einer leicht sicht¬
baren Stelle der Mütze getragen.

Die Inspektion bittet ergebenst, in geeigneter Weise
zur allgemeinen Kenntnis zu bringen, daß

Kriegsgefangene auf landwirtschaftlichen Arbeits-
Kommandos, welche ohne Begleitung nach dem
15. Juli 1916

ohne eine solche Marke oder mit einer
Marke mit einem andern als den Na¬
men der Gemarkung, in welcher die
Begegnung erfolgt,

angetroffen werden, ohne weiteres von Jedem
bei der nächsten Polizeibehörde zu melden und
von sämtlichen Militärpersonen und Sicherheits¬
organen festzunehmen sind.

Kriegsgefangene auf industriellen Arbeitskomman¬
dos mit militärischer Bewachung erhalten keine Vlech-
marken, da sie sich nie frei bewegen dürfen.

Inspektion der Kriegsgefangenenlager.
XVIII . Armeekorps.

Bekanntmachung
betreffend Abnahme von Schlachtvieh.
Auf Grund des § 2 der Satzung des Viehhandels¬

verbandes für den Regierungsbezirk Wiesbaden wird
mit Genehmigung des Herrn Reeierungspräsidenten in
Wiesbaden Folgendes festgesetzt:

Vor Feststellung des Lebendgewichtes am Standort
der Tiere darf bei der Fütterung das regelmäßige Maß
nicht überschritten werden. Bei sichtbar übermäßig ge¬
fütterten Tieren erfolgt die Feststellung des Lebendge¬
wichtes unter Abzug von 10°/g.

Ist am Standort der Tiere eine öffentliche Wage
nicht vorhanden, so sind die Tiere nach der nächstge¬
legenen Gemeinde mit einer öffentlichen Wage zu führen.
Rinder, welche von ihrem Standort aus einen Weg von
mindestens 5 km bis zur Wage zurücklegen müssen,
dürfen auf diesem Wege weder gefüttert noch getränk
werden, andernfalls wird eine Gewichtsverkürzung von
5°/o vorgenommen.

Frankfurt a. M , den 14. Juli 1916.
Viehhandelsverband für den Regierungsbezirk

Wiesbaden.
Der Vorstand.

Bekanntmachung
betreffend Ankauf von Schafen zu Schlacht¬

zwecken.
3n Abänderung unserer Bekanntmachung vom 12.

April 1916, betreffend Preise für Schafe, geben wir be¬
kannt, daß unsere Mitglieder beim Ankauf von Schafen
zu Schlachtzwecken vom 16. Juli 1916 ab keine höheren
Preise als folgende Vertragspreise ab Stall und Stand¬
ort für den Zentner Lebendgewicht bewilligen dürfen.

1. vollfleischige Lämmer und Lammböcke
ohne breite Zähne . 120 Mk.

2. vollfleischige Hammel mit nicht mehr
als 4 breiten Zähnen und vollfleischige
Schafe mit nicht mehr als 2 breiten
Zähnen . - - - HO Mk.

3. gut genährtes älteres Schafvieh . . 100 Mk.
4. gering genährtes Schafvieh jeden Al¬

ters, auch Zuchtböcke . 90 Mk.
5. minderwertiges abgemagertes Schaf¬

vieh jeden Alters . . . nach Wert, je- -v
doch nicht über . 65 Mk.
Die Feststellung des Lebendgewichtes erfolgt unter

Abzug von 5%.
Viehhandelverband für den Regierungbezirk

Wiesbaden.
Der Vorstand.

Der Preußische Feuerwehr-Beirat hat, angeregt
aus Kreisen, die sich sür das von ihm herausgegebene
1. Kriegs-Feuerschutz-Merkblatt interessierten, ein 2.
Kriegs-Feuerschutz-Merkblatt besonders für ländliche
Verhältnisseverfaßt und ihm eine kleine Aufklärungs¬
chrift beigegeben. Das 2. Merkblatt wird ebenfalls

von der Verlagsbuchhandlung PH. L- Jung in München
druckfertig hergestellt und zum Preise von 2, —Mark
sür 50, 3, - Mark für 100, 10, - Mark für 500 und
15, - Mark für 1000 Stück abgegeben.

Der Beirat will auch mit diesem 2- Merkblatt
nur volkswirtschaftlichen Zwecken dienen, weshalb es
ebenso wie das erste zur Anschaffung nur dringend em¬
pfohlen werden kann.

Wiesbaden, den 8. Juli 1916.
Der Regierungspräsident.

Betr . Verteilung von Bodenleder an
die Schuhinachereibetriebe.

Infolge der Neuorganisation der Lederverteilung
übernimmt die „Reichslederhandelsgesellschast" das für
die Zivilbevölkerung verfügbare Bodenleder zur Ver¬
teilung auf die einzelnen Handwerkskammerbezirke.
Innerhalb des letzteren erfolgt die Unterverteilung durch
die von der Handwerkskammer gebildete Bezirkskom-
mission aus die Lederhandlungenund Schuhmacher-Roh¬
stoffgenossenschaften des Bezirks.

Diese Vezirkskommission handelt namens und im
Aufträge der Reichslederhandelsgesellschaft. Zunächst
stellt sie für jeden selbständigen Schuhmacher des Kam¬
merbezirks die „Lederkarte" aus . Auf dieser Leder¬
karte muß u. a. die Anzahl der z. It . beschäftigten
Arbeitskräfte eingetragen sein. 3n Betrieben, welche
3 Arbeitskräfte (Gesellen, Lehrlinge) und weniger be¬
schäftigen, wird der Meister als Arbeitskraft hinzuge¬
rechnet. Die Lederkarten sind nur für den Inhaber
gültig und nicht übertragbar.

Mit der Lederkarte geht der Schuhmacher zu einem
Lederhändler, oder Schuhmacher-Rohstoffgenossenschaft,
von denen er Bodenleder beziehen will, und läßt sich
in die Kundenliste einschreiben. Wo er eingeschrieben
ist, hat er dann in Zukunft sein Vodenleder zu be¬
ziehen.

Die Lederhandlung oder Rohstoffgenossenschaft hat
in die Kundenliste den Namen des Inhabers der Leder¬
karte, die Anzahl der von diesem beschäftigten Arbeits¬
kräfte einzutragen und die Lederkarte vor Rückgabe
mit Firmenstempel und Datum zu versehen, sowie als¬
dann 2 Abschriften der Kundenliste der Bezirkskom¬
mission einzureichen.

Die Menge des auf jeden Betrieb fallenden Do-
denleders wird durch die Lederkontrollstelle zu Berlin
festgesetzt und durch die Bezirkskommission den Leder¬
handlungen und Rohstoffgenossenschaftenbekannt ge-
geben.

Die Abgabe des Leders an die Lederhandlungen
und Rohstoffgenossenschaften erfolgt, nur gegen Vor¬
ausbezahlung in bar. Erfolgt diese nicht innerhalb 8
Tagen, so kann der Ausschluß von der Verteilung
und die Ueberweisung des Anteils und der eingeschrie¬
benen Kunden an einen anderen Lederhändler oder eine
andere Rohstoffgenossenschaft erfolgen.

Um die Lederkarten ausstellen und die Verteilung
beschleunigen zu können, ist es nötig, daß jeder Schuh¬
machereibetrieb sofort und spätestens bis zum 28. Juli
cr. der Handwerkskammer zu Wiesbaden, etwa durch
Postkarte, folgendes mitteilt:

a) Vor- und Zuname des Vetriebsinhabers,
b) Wohnort mit Straße und Hausnummer,
c) Anzahl und Art der z. Zt. beschäftigten Arbeits¬

kräfte.
Wer dies nicht pünktlich und gewissenhaft ausführt,

kann bei der Verteilung nicht berücksichtigt werden.
Wer einer Innung , Vereinigung oder einem Ge¬

werbeverein angehört, soll diese Mitteilung durch deren
Vorstand hierher gelangen lassen. Letztere nehmen diese
Mitteilungen auch von Nichtmitgliedernentgegen.

Wiesbaden, den 17. Juli 1916
Die Handwerkskammer.

Tgb. Nr. K. A. 6053.
Marienberg, den 20. Juli 1916.

Die Herren Bürgermeister ersuche ich, von Vorste¬
hendem den in Ihrer Gemeinde vorhandenen Schuh¬
machereibetrieben sofort Kenntnis zu geben und sie auf¬
zufordern, die geforderte Mitteilung unverzüglich zu
machen.

Ich bin bereit, die Mitteilungen entgegen zu neh¬
men und an die Handwerkskammer abzugeben.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

Veranlagungsbezirk Kreis Oberwesterwgh
Marienberg, den 17. Juli 191g.

Bek anntmachung.
Nach 8 1 des Gesetzes, betreffend die Erhöhe

der Zuschläge zur Einkommensteuer und zur Ergänzung
teuer, treten vom 1. April 1916 ab bei allen (Einfeotn-
mensteuerpflichtigen mit Einkommen von mehr Q["
2 400 Mk . und bei allen Ergänzungssteuerpflichtj.
an die Stelle der durch das Gesetz vom 26. Mai ^
stimmten Steuerzuschläge die nachstehend angegeben^
erhöhten Zuschläge:

1. Vei der Einkommensteuer
3) für die Aktien¬

gesellschaften,
Kommanditgesell- tr) für fo,

schasten auf sonstige»
Aktien und Berg- Stenn,

pflichtige»gewerkschasten
in den Einkommensteuerstufen

von mehr als 2400 bis 3000 Mk . 15 Prozent
3000 „ 3900 tt 25 tt 12
3900 „ 5000 tt 25 II 16
5000 „ 6500 ft 30 tt 20
6500 „ 8000 tr 40 tt 25
8000 „ 9500 tt 50 ft 30
9500 „ 12500 ff 60 tt 35
12500 „ 15500 tr 70 tt 40
15500 „ 18500 tt 80 ft 45
18500 „ 21500 ff 90 fl 50
21500 „ 24500 tt 90 ft 55
24500 „ 27500 tt 100 tt 60
27500 „ 30500 tt 110 II 65
30500 „ 48000 tt 120 ff 70
48000 „ 60000 tt 130 ff 75
60000 „ 70000 tt 140 tt 80
70000 „ 80000 tt 140 tt 85
80000 „ 90000 tt 150 tt 90
90000 „ 100000 150 tt 95
100000 Mk. 160 tt 100

2. Bei der Ergänzungssteuer
50 Prozent

der zu entrichtenden Steuer.
Bei Bemessung der nach dem Maßstabe der Ein¬

kommensteuer an kommunale oder andere öffentliche
Verbände zu entrichtenden Abgaben bleiben die Steuer¬
zuschläge außer Betracht.

Die Steuerpflichtigen werden hiervon mit dem Be¬
merken in Kenntnis gesetzt, daß die Erhebung der
Steuerzuschläge gleichzeitig mit der Erhebung der ver¬
anlagten Einkommen- und Ergänzungssteuerbeträge er¬
folgen wird.

Der Vorsitzende
der Einkommensteuer-Veranlagungskommission.

Tgb. Nr. K- A. 5886.
Marienberg, den 18. Juli 1916.

Betr. : Die Verteilung von Staatsrenten zu
Armenausgaben an leistungsschwacheGe¬

meinden.
An die Herren Bürgermeister der Landgemeinde»

des Kreises.
Unter Bezugnahme auf das Reglement für die Ver¬

teilung der gemäß 8 5 Abs. 3 des Dotationsgeseher
vom 2. Juni 1902 (G. S . S . 167) an leistungsschwach!
Kreise und Gemeinden zu verteilenden Staatsrenten vm
2. Mai , 7. Juni 1906 , bekannt gegeben durch Extra¬
beilage zum Amtsblatt der Kgl. Reg. zu Wiesbaden
vom 5. Juli 1906 , ersuche ich um eine Anzeige bis zui»
30 ds . Mts ., falls von der Gemeinde eine Beihilfe zu
den Armenausgaben aus der genannten Rente beantragt
werden soll.

Ich mache jedoch ausdrücklich darauf aufmerksam,
daß bei der Verteilung nur wirklich bedürftige und
leistungsschwache Gemeinden berücksichtigt werden kön¬
nen.

Den sich meldenden Gemeinden wird nach Eingang
der Anzeige ein zur Ermittelung der Vermögens- und
Steuerverhältnissepp. vorgeschriebener Fragebogen zm
Ausfüllung übersandt werden.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
Bekanntmachung.

Marienberg, den 16. Juli 1916.
An die Herren Bürgemeister und Beauftragten der

Kreisrindviehversicherunggelangen jetzt die neu ausge¬
stellten Dersicherungslisten zur Absendung. Das ver¬
sicherungspflichtige Rindvieh der in alphabetische Reihen¬
folge eingetragenen Versicherten ist in den Spalten3
bis 5 näher zu bezeichnen und in die Abschätzung str
die Zeit vom 1. August bis 30. November d. 3s . unter
Zuziehung der beiden Abschätzer vorzunehmen. 3»
Spalte 6 ist der Taxwert der einzelnen Tiere und in
Spalte 12 die Summe anzugeben. Leihvieh der Kreis-
hülfskasse ist in Spalte Bemerkungen als solches zu be¬
zeichnen, die Taxe für dasselbe in Spalte 6 wohl ein¬
zutragen, aber nicht zu summiern, da die Kreishülfkasse
die Beiträge hierfür bezahlt.

Die in Händen der Bürgermeister und Beauftrag¬
ten verbleibenden Duplikate der Versicherungslisten sind
nach den Originalen fortzuschreiben. Die Rücksendung
der Originallisten hat bis spätestens zum I. Augustd. 95,
zu erfolgen.

Der Kreisausschuß.
J . Nr. L. 1269 . Marienberg, den 18. Juli 19,16,

Die Ortspolizeibehörden des Kreises werden ĥ '
mit auf die im Regierungs-Amtsblatt Nr. 27 veröffe^
lichte Bekanntmachung über die Einfuhr von Geflüg^
sendungen aus dem GeneralgouvernementWarschauw
sonders hingewiesen.

Der Königliche Landrat.
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Nr. K. A. 5096.
Marienberg, den 22. Juli 1916.

Bekanntmachung.
Ich mache hiermit darauf aufmerksam, daß auch

jm lausenden Jahre wieder Prämien für die Anlegung
Aiifiergiiltiger Tüngerstätten und Viehställe an weniger
hemittelte Landwirte gewährt werden.

Die Herren Bürgermeister ersuche ich, dies in ihren
Gemeinden auf geeignete Weife bekannt zu machen
unj) mir die Anträge auf Prämienbewilligung unter
Angabe der ungefähren Kosten, welche durch die Anlage
j,er Düngerstätten und Viehställe in jedem Falle ent¬
stehen, bis zum 1. Oktoberd. 38 . vorzulegen und dabei
gleichzeitig über Vermögens- und Einkommensverhälnisse
der Gesuchsteller eingehend zu berichten.

Später eingehende Anträge können nicht berück¬
sichtigt werden.

Die Bedingungen, von deren Erfüllung die Gewähr-
ttIig der Prämien abhängt, sind abgedruckt in der Extra¬
beilage zum Kreisblatt Nr. 16 von 1898 sowie in Nr.
43  des Kreisblattes von 1906.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses
Marienberg, den 20. Juli 1916.

Ich bringe hiermit zur allgemeinen Kenntnis, daß
otrt kommenden Dienstag , den 25. d.. Mts . die Verla¬
dung des Schlachtviehes für den westlichen Kreisteil
wieder auf der Sammelstelle Bahnhof Hachenburg erfolgt.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses. *

Aus den amtlichen Verlustlisten.
Landwehr-Jnfanterie -Regiment Nr . 57.

7. Kompagnie.
Klein Wilhelm, Hahn, vermißt.

Infanterie -Regiment Nr . 88.
9. Kompagnie.

Kemps Karl, Marienberg, schwer verwundet.
Reserve-Infanterie -Regiment Nr . 223.

12. Kompagnie.
Daum August, Hachenburg, vermißt.

Landwehr-Jnfanterie -Regiment Nr . 77.
3. Maschinengewehr-Kompagnie.

5chürg Eduard, Ritzhausen, leicht verwundet.
Infanterie -Regiment Nr . 88.

7. Kompagnie.
Befreiter Friedrich Kroppach, Mündersbach, gefallen.

Infanterie -Regiment Nr . 118.
4. Kompagnie.

Befreiter Emil Groß, Zinhain, leicht verwundet.
Futzartillerie-Regiment Nr . 14.

1. Batterie.
Schneider Karl, Hütte, leicht verwundet.I

Der Krieg.
Tagesberichte der Heeresleitung.

Hauptquartier, 19. Juli . (W. T. B . Amtlich.)
Westlicher Kriegsschauplatz.

Im Somme-Gebiet wurden gestern Abend das Dorf
Longuevfall und das südlich an das Dorf anstoßende

Dellville von dem Magdeburger Infanterie -Re¬
giment Nr. 26 und dem Altenburger Regiment in hartem
iampfe den Engländern wieder entrissen, die neben
großen blutigen Derlusten acht Offiziere, 280 Mann an
Befangenen einbüßten und eine beträchtliche Zahl Ma-
chinengewehre in unserer Hand ließen.

Feindliche Angriffe gegen unsere Stellungen nördlich
böiHers sowie gegen den Südrand von Poziöres wurden
»ereits durch Sperrfeuer unterbunden und hatten nirgends
>en geringsten Erfolg.

Südlich der Somme scheiterten französiche Teilangriffe
nördlich von Barleux und bei Belloy, an anderen Stellen
>amen sie über die ersten Ansätze nicht hinaus.

Nördlich von Ban de Sapt war eine Patrouillen-
Internehmung erfolgreich.

Rechts der Maas setzte der Feind seine vergeb-
ichen Anstrengungen gegen unsere Linien auf der „Kalten
Erde" fort.

Oestlicher Kriegsschauplatz.
Heeresgruppe des Generalfeldmarschalls von Hindenburg.

Südlich und südöstlich von Riga haben unsere tap-
ltten Regimenter die wiederholten, mit verstärkten Kräf¬
ten geführten russischen Angriffe unter ungewöhnlich
hohen Derlusten für den Feind zusammenbrechen lassen.
Heeresgruppe des Generalfeldmarlchalls Prinzen Leopold

von Bayern.
Die Lage an der Front ist unverändert.

- Auf die Bahnhöfe Herodzieja und Pogorjelzy der
"ut Truppentransporten belegten Strecke Minsk -Rich-
“*n9 Baranowitschi wurden von unseren Fliegergeschwa-
°ern erfolgreich zahlreiche Bomben abgeworfen.

Heeresgruppe des Generals von Linsingen-
Teilweise lebhaftere Feuertätigkeit des Gegners

^sonders am Stochod, sowie westlich und südwestlich
von Luck.

Armee des Generals Grafen von Bothmer
Keine besonderen Ereignisse.

Balkan -Kriegsschauplatz.
Nichts Neues.

Oberste Heeresleitung.
Großes Hauptquartier, 20. Juli. (W. B. Amtlich)

Westlicher Kriegsschauplatz.
IL Zwischen dem Meere und der Ancre vielfach leb-

Feuertätigkeit und zahlreiche Patrouillenunterneh-
^ "gen. Mit erheblichen Kräften griffen die Engländer
vstre Stellungen nördlich und westlich von Fromelles

sie sind abgewiesen und, wo es ihnen einzudringen

gelang, durch Gegenstoß zurückgeworfen. Ueber 300
Gefangene, darunter eine Anzahl Offiziere, fielen in
unsere Hand.

Beiderseits der Somme sind neue schwere Kämpfe
im Gange. Nördlich des Flusses wurden sie gestern
Nachmittag durch starke englische Angriffe gegen Longue-
val und das Gehölz Delville eingeleitet, in die der
Gegner wieder eindrang; unserem Gegenangriff mußte
er weichen, er hält noch Teile des Dorfes und des
Gehölzes. Heute früh setzten auf der ganzen Front
vom Foureaux-Wäldchen bis zur Somme englisch-fran¬
zösische Angriffe ein ; der erste starke Ansturm ist ge¬
brochen.

Südlich des Flusses griffen die Franzosen nachmit¬
tags in Gegend von Belloy zweimal vergeblich an und
sind heute in der Frühe im Abschnitt Estrees Soyecourt
bereits dreimal blutig abgewiesen; aus einem vor¬
springenden Graben bei Soyecourt wurden sie im Bajo¬
nettkampfe geworfen.

Die Artillerien entfalten auf beiden Sommeusern
größte Kraft.

Auf Teilen der Ehampagnefrontzeitweise lebhaftere
Artillerietätigkeit, in den Argonnen Minenwerferkämpfe,
im Maasgebiet keine besonderen Ereignisse, aus der
Eombreshöhe eine erfolgreiche deutsche Patrouillenunter¬
nehmung.

Bei Arras, Peronne, Biaches und .bei Bermand
feindliche Flugzeuge abgeschossen, zwei von ihnen durch
die Leutnants Wintgens und Hoehndorf. Dem Leut¬
nant Hoehndorf, der erst am 15. T . wie nachträglich
gemeldet wurde, einen französischeW« ) oppeIdecker süd¬
östlich von Psronne abgeschossen hm^ ist von Seiner
Mayestät dem Kaiser der Orden Pour le merite ver¬
liehen worden.

Oestlicher Kriegsschauplatz.
Heeresgruppedes Generalfeldmarschalls von Hindenburg.

Auch gestern hatte der Feind mit seinen am Nach¬
mittag wieder aufgenommenen Angriffen beiderseits der
Straße Ekau—Kekka (südöstlich von Riga ) keinerlei
Erfolg ; er hat nur seine großen Verluste noch erhöht.

Russische Patrouillen und stärkere Aufklärungs¬
abteilungen sind überall zurückgewiesen.
Heeresgruppe des Generalseidmarschalls Prinzen Leopold

von Bayern.
Im Anschluß an lebhafte Handgranatenkämpse in

der Gegend von Skrobowa griffen die Russen an und
wurden glatt abgewiesen.

Heeresgruppe des Generals von Linsingen
Im Stochod-Knie nördlich von Sokul unternahmen

österreichisch-ungarische Truppen einen kurzen Vorstoß,
warfen die Russen aus den vordersten Linien und kehrten
planmäßig in ihre Stellung zurück.

Südwestlich von Luck haben deutsche Truppen die
Stellung in die allgemeine Linie Tereszkoviec-Ielizarow
wieder vorgeschoben.

Der Feind steigerte an der unteren Lipa und in
Gegend von Werben sein Feuer.

Armee des Generals Grafen von Bothmer.
Keine Ereignisse von besonderer Bedeutung.

Balkan-Kriegsschauplatz.
Unverändert.

Oberste Heeresleitung.
Bombardierung von Reval.

Berlin, 19. Juli . (W. B . Amtlich) Am 18. Juli
früh griffen deutsche Seeflugzeuge die im Kriegshafen
von Reval liegenden feindlichen Kreuzer, Torpedoboote,
U-Boote und dortigen militärischen Anlagen mit Bomben
an. Zahlreiche einwandfreie Treffer wurden auf den
feindlichen Streitkräften erzielt, so aus einemU-Boot allein
vier. In den Werftanlagen wurden große Brandwir¬
kungen hervorgerufen. Trotz starker Beschießung vom
Lande aus und trotz versuchter Gegenwirkung durch
feindliche Flugzeuge kehrten unser Seeflugzeuge sämt¬
lich unversehrt zu den sie vordem Finnischen Meerbusen
erwartenden Seestreitkräften zurück. Obwohl letztere
infolge großer Sichtigkeit sehr frühzeitig vom Lande
beobachtet und durch feindliche Flugzeugaufklärung fest-
gestellt waren, zeigten sich keine feindlichen Seestreit-
kräste.

Die Absperrung der Finnischen Bucht.
Kopenhagen, 19. Juli . Wie die „Berlinqske Ti-

dende" aus Stockholm meldet, wurden 20 schwedische
Dampfer, die seit Kriegsbeginnn von den Russen im
Finnischen Meerbusen zurückgehalten wurden, fast voll¬
ständig gebrauchsunfähig, da den Reedern der Zutritt
zu den Schiffen nicht gestattet wurde. Das schwedische
Ministerium des Aeußern ersuchte im Vorjahre und in
diesem Jahre wiederholt die russische Regierung um
Freigabe der Schiffe. Rußland erklärte, keine Aus¬
nahme von der vollständigen Absperrung der Finnischen
Bucht für den Verkehr der Handelsschiffe gestatten
zu können.

Berlin, 19. Juli . Zu dem am 18. Juli veröffent¬
lichten Angriff dreier russischer Flugzeuge an' dem
Eingang des Rigaischen Meerbusens erfahren wir von
zuständiger Stelle, daß das abgeschossene russische Flug¬
zeug von einem deutschen Torpedopoot geborgen worden
ist. (W. B .)

Neuer englischer Postraud.
Kopenhagen, 19 Juli . Die dänische Generalpost¬

direktion macht bekannt: Die ganze Paketpost des
dänischen Dampfers „Teres", unterwegs von Island und
den Faroer-Inseln nach Kopenhagen wurde am 12.
Juli in Leith beschlagnahmt. Die gesamte Post des
dänischen Motorschiffs „Chile", unterwegs von Kopen¬
hagen nach Dänisch-Westindien und Japan , wurde in
Stornoway am 13. Juli beschlagnahmt.

Kriegsgefangenen -Austausch.
Konstanz, 19. Juli . Um 11  Uhr nachts traf gestern

ein zweiter Zug kranker Kriegsgefangener Franzosen

mit etwa 300 Mann hier ein. Im ganzen werden be
dem diesmaligen Austausch kranker Kriegsgefangener
etwa 3000 feindliche Kriegsgefangene in die Schweiz
übergeführt, davon 2000  Franzosen , 600 bis 800 Eng¬
länder und etwas über 300 Belgier . Die mit dem
jetzigen Transport erwarteten Kriegsgefangenen sind aus¬
schließlich Leute, die während des letzten Austausches
zurükgestellt und in den Konzentrationslagern in Würz¬
burg gesammelt wurden. Zwischen diese Transporte
wird auch ein Austausch Schwerverwundetereingeschoben,
der für Freitag, den 21. Juli angesetzt ist und aus je
einem Zuge nach jeder Richtung bestehen soll. Mit dem
Zuge von Konstanz sollen etwa 400 schwerverwundete
Franzosen nach der Heimat befördert worden, wogegen
die Zahl der Deutschen noch nicht bekannt ist.

Die Heeresverwaltung gegen den Ketten¬
handel.

Berlin, 20. Juli . W. B . (Amtlich.) Bei dem An¬
kauf von Männerhandschuhen(Finger- und Fausthand¬
schuhen) sowie Socken durch die Heeresverwaltung hat
es sich gezeigt, daß durch den Kettenhandel ungerecht¬
fertigte Preisforderungen gestellt werden. Eine derartige
Preistreiberei ist nach der Bekanntmachung des Bundes¬
rats vom 23 Juli 1915 (RGBl . S . 467 ) strafbar. Die
Heeresverwaltung wird für eine energische Verfolgung
dieses Gebarens sorgen und ferner erwägen, ob nicht
zwecks völliger Unterbindung des Kettenhandels die
Beschlagnahme aus derartige Waren, die bisher durch
die Bekanntmachung WM . 1000/11 15 nicht erfaßt
sind, auszudehnen ist. Die beteiligten Kreise seien da¬
her hierdurch nochmals eindringlichst gewarnt.

Von Nah unö Fern.
Marienberg, 21. Juli . Vergangenen Freitag

landete bei Todtenberg ein Flugzeug (Eindecker) und
am Dienstag in der Nähe von Lochum auf einer Wiese
ein Doppeldecker. Bei beiden Flugzeugen erfolgte
die Notlandung infolge eines Maschinendefektes am
Propeller. In dem ersteren befand sich ein Unter-
ofizier welcher bei der Landung eine Fußverstauchung
erlitt und in dem letzteren befanden sich zwei Offiziere.
Beide Flugzeuge wurden abmontiert und per Bahn
weitergesandt. Zahlreiche Zuschauer aus den Nachbar¬
orten hatten sich eingefunden und ist besonders bei der
Landung des letzteren durch das Publikum Flurschaden
verursacht worden. Es sei hiermit daraus hingewiesen,
daß die Militärverwaltung für derartige Flurschäden
keinen Schadenersatz leistet.

- Endlich ist in der Witterung ein Wechsel ein¬
getreten, die Regenperiode ist vorüber und sommerliche
Temperatur hat sich eingestellt. Die infolge des lange
andauernden Regens hinausgeschobene Heuernte wird
wieder ausgenommen und bald werden die einem
Teppich gleichenden Wiesen ihres Schmuckes beraubt
fein; ein würziger Heudust wird uns dann bei einem
Gang durch die Fluren entgegenwehen. Für die Land¬
wirte beginnt nun eine anstrengende Zeit, um den
reichen Erntesegen unter Dach und Fach zu bringen.
Hoffen wir, daß die sommerliche Witterung von langer
Dauer ist, dann werden auch die Erntearbeiten flott
von statten gehen.

- Recht ergiebig ist in diesem Jahre die Wald¬
beerenernte. Aber trotz des reichen Segens haben die¬
selben einen Preis , wie er wohl selten dafür gezahlt
worden ist. Die Schuld daran tragen die auswärtigen
Aufkäufer, die auch dafür gewöhnlich hohe Preise
zahlen. Die Heidelbeeren bereichern unsere Volkser-
nährung mit einem nicht nur wohlschmeckenden, sondern
auch die Gesundheit fördernden Zuwachs. Neben
den Früchten, die roh und gekocht genossen sowie zur
Herstellung von Obstwein sehr geschätzt sind, wird aus
den Blättern der Pflanze ein Medizinaltee hergestellt,
dem blutreinigendeWirkung nachgerühmt wird.

— Westerwaldverein.  Im schönen Rhein¬
städtchen Neuwied wurde am verflossenen Sonntag die
Hauptversammlung des Westerwaldklubs abgehalten, der
sich jetzt, nm das Fremdwort „Klub" auszuschalten,
Westerwaldverein nennen soll. In Abwesenheit des
Vorsitzenden, Geheimer Regierungsrat Landrat Büchting,
der als Beamter in Rußland tätig ist, führte Dekan
Heyn-Marienberg die Verhandlungen. Seine Begrüßung
war von hoher patriotischer Begeisterung getragen. Im
Namen der Stadt Neuwid entbot herzlichen Gruß Stadt¬
verordneter Siegert und im Namen des Kreises Land¬
rat von Elbe. Die Rechnungsablage erstattete Schatz¬
meister Wirbelauer-Marienberg ; eingenommen wurden
10462 Mark und ausgegeben 4204 Mark . Es bleibt
also noch ein Kassenbestand von 6258 Mark . Für den
geplanten Turm auf dem Salzburger Kopf ist ein Ka¬
pital von 11  900 Mark gesammelt. Den Jahresbericht
gab der Vorsitzende. Vieles konnte er in Anbetracht
der Kriegslage nicht berichten und an eine Weiter¬
entwicklung fei auch vorab zu denken. Die finanzielle
Lage ist sehr gut, Dank der Arbeit des trefflichen Schatz¬
meisters. Für die Kriegsanleihe sind 15 000 Mark
gezeichnet. Landrat Büchting kann die Geschäfte nicht
weiter führen, weshalb Umschau gehalten werden muß
nach einem neuen ersten Vorsitzenden. Es wird eine
Eingabe gemacht werden, daß der beschlagnahmte Wester¬
waldführer wieder freigegeben wird, wie dies auch be¬
reits mit den Karten des Vereinsgebietes geschehen.
Eine große Zahl von Mitgliedern ist fürs Vaterland
gefallen, ihre Namen wurden verlesen und ihrem An¬
denken zu Ehren erhob sich die Versammlung. Aus
der Sammelanzeige in größeren Tagesblättern zur Em¬
pfehlung von Sommerfrischen u. dgl. auf den Höhen
konnte in diesem' Jahre noch nichts werden, da nur 5
Anmeldungen eingegangen sind. Ueber Schüler- und



Lehrlingsherbergen berichtet Bürgermeister Wink-Rengs-
dorf. Die Anstalten müssen in diesem Jahre geschlossen
bleiben, wie dies auch bei andern Gebirgsvereinenge¬
schehen ist. Dekan Heyn berichtete über die Dereins-
schrift „Schauinsland", die wegen Schwierigkeiten in
letzter Zeit nur alle zwei Monate ersten ; sie wird
demnächst wieder jeden Monat herauskommen. Ueber
die Wegebezeichnung berichtete Direktor Niemax-Engers
Diese wird bald gründlich erneuert werden, da sich,
wie auch Amtsgerichtsrat Eichhof-Selters betonte, viele
Mängel eingestellt haben. Aus den Verhandlungen ist
noch folgendes zu erwähnen : Cs entspann sich eine
längere Aussprache um die Namensänderung; schließ¬
lich wurde einstimmig beschlossen, den Namen „Wester¬
waldklub" in „Westerwaldverein" umzuändern. DieOrts-
gruppe Wiesbaden überweistd. Bibliotek eine Bibel (Her¬
born) aus dem Jahre 1619. StadtverordneterMeyer-Köln
empfiehlt die gute Werbeschrift über den Westerwald
von Iustizrat Dr. Blengels-Köln, die die dortige Orts-
pruppe erscheinen ließ. Dr. Dönges weist auf weitere

Werbetätigkeit im Verein hin durch Anzeigen bessere
Bahnverbindungen und Sonntagskarten. Der Ort für
die nächstjährige Tagung blieb noch unbestimmt.

Langenhahn, 19. Juli . Den Heldentod fürs Vater¬
land starb auf dem Felde der Ehre der Wehrmann
Jakob Krahn vom Infanterie-Regiment Nr. 58. Er
war 32 Jahre alt und fiel am 3. Juli infolge eines
Brustschusses. Ehre seinem Andenken!

Basel, 19. Juli . „Die Basler Nachrichten" melden
aus Newyork: Stadt und Dristrikt Newyork leiden
unter einer Hitzwelle,. die seit einigen Tagen eine Tem¬
peratur von 40 Grad im Schatten erzeugt. Etwa 200
Personen sind dem Hitzschlage erlegen. Bei schweren
Gewittern wurden außerdem mehrere Personen getötet.

MWende für die KrieWesWencn.
Es gingen weiter ein:

Aus Bölsberg 28,—, Langenbachb. M. 50,- /
aus Atzelgift 12,- , aus Luckenbach 30,- , Roßbach

115,- , Stangenrod 16,20, Frau Fritz BoKz
Nister 25, - , Gemeinde Bretthausen 10,- , ,
meister Schüler-Bretthausen 10, - , Alpenrod
Höchstenbach 116,50, Wahlrod 83,- , Berod
Borod 22, - , Neunkhausen 87,75, Ailertche«
Ortsgruppe Ailertchen 14,30, aus Altstadt 936n ,
22,- , Dreifelden 30,30, Eichenstruth 21, 15' '
66.80, Giesenhausen 62,60, Hahn 25,50,
34.80, Heuzert 21,50, Ortsgruppe Hof ls J
Kroppach 116,70 Lautzenbrücken 59,80 Liebensch'̂
Linden 8, - , Marzhausen 42,80, Mudenbach^
Nister 52,80, Oellingen 16,- , Rotzenhahn
Schmidthahn 7,40, Langenbaum 2,30, Seebuw
Stein-Wingert 40, - , Steinebach 77,40, Todt,^
11,10, Welkenbach 31,25. .

Öffentlicher Wetterdienst.^
Voraussichtliche Witterung am Samstag , den 22.

Zeitweise heiter, meist trocken, wenig 28^
derung.

5 . Rosenau
Hachenburg.

In der Nähe von Korb sind
gute Schuhe

gefunden worden , ferner ein
Trauring.

Verlierer können die Sachen
bei genügendem Ausweis gegen
Finderlohn' und Erstattung der
Kosten bei Bürgermeister Schnei¬
der zu Korb in Empfang nehmen.

Korb,  19 . Juli 1916.
Schneider, Bürgermeister.

Futter für Pferde,
Schweine und Hjjhi

sowie in
künstlichem Dünger
wieder etwas am Lage,,

Curl PiiUcr$ö|i
Aropxach,

Bahnhof Ingelbach
Fernsprecher Nr. 8, Amt%

Kirchen(Westerwalh

:: Kentrifugen ::
große Sendung
angekommen.

E. von Saint George,
Hachenburg.

Kaufhaus Louis friedemanii,
Hachenburg.

: . Reelle und aufmerksame Bedienung. . — :
Nur gute und preiswerte Ware
ist mein strengstes Geschäftsprinzip.

Kleider- und Blusenstoffe
einfarbig, kariert und gestreift.

Kleider- und Schürzen-Siamosen,
Unterrockstoffe,

Hemdenbiber und Nessel,
Bettzeuge

in Siamosen, Biber, Katun und Damaste.

Herren-, Ärschen- und Kinder-

fowie Hosen
in Buxkin, Manchester und Eisenfest.

KMlmhkiitk. KkWkrii,
K«ii>1>Ikttk Aktie», Möbel.

Empfehle in großer Auswahl:

Uhren md SolWe«
Ringe , Colliers , Broschen,

Ohrringe unö Fassungen für
Senri -Vilöer.

€. Schulte,macher.Bachenburg
Semi -Bilder werden nach jeder

Photographie angefertigt.

Sämtliche
Betten und Möbel

Kauft man noch zu billigen Preisen bei

ßerthoW Seewald, Bachenburg.

Reue Sendung

Fegemiifilen
„Marke Lyding"

das Produkt fast 40 jähriger Erfahrung.
Alleinverkauf für Hachenburg und Umgegend.

«Jauchesässer
JIauchepumpen
-K^Dreschmaschinen

Häckselmaschinen
Kultivatoren
RübenschnSiäer
Buttermaschinen
ĵ ajchmaschinen

Kmtßffel-Mshiikn
in allen Größen.

Milchzentrisngen
Marke

„Miele Juwel"
die erfolgreichste Centrifuge.

- « SOUS*« wir.

Seit Jahren bewährte , erstklassige/Fabrikate.
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